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Kriterien fiir die Solvabilitiit
einer Lebensversicherungsgesellschaft?

Von Hans Wyss, Ziirich

Zusammenfassung

Vereinfachtes Beispiel iiber die Anwendung der Ruinwahrscheinlichkeit als
Teil-Kriterium fiir die Solvenz einer Lebensversicherungsgesellschaft. Schilderung
des Versuches von Prof. Campagne zur Begriindung eines derartigen Universal-
Kriteriums und Vorbehalte zum Ergebnis.

1.
Umfassende Kriterien

Der klasgsifizierende (reist schitzt es, alle irgendwie der Bewertung
zugiinglichen Tatbestéiinde in Zahlen auszudriicken, die sich in eine
Rangordnung bringen lassen oder als Kriterium dienen kénnen. Dieses
Bestreben macht sich nicht nur im Gebiet der Statistik, sondern allent-
halben im téglichen I.eben geltend, und zwar oft mit recht zwiespiltigem
Erfolg. Schon die Bildung eines Durchschnittes aus mehreren Gesichts-
punkten kann unter Umstinden das Charakteristische des zu bewer-
tenden Tathestandes verwischen. Man denke etwa an den Lebenskosten-
index oder an die Beurteilung eines Schiilers anhand einer einzigen
Durchsehnittsnote aus zahlreichen Fichern, die wohl einerseits fiir die
Aufstellung einer Rangfolge niitzlich ist, aber anderseits durch be-
stimmte Talente oder einseitige Schwiichen bis zur Fragwiirdigkeit
beeinflusst sein kann.

Jede Vereinfachung des Kriteriums bedeutet im allgemeinen eine
Verwischung der fiir die Beurteilung des Tatbestandes interessanten
Gesichtspunkte. Soll dagegen eine vielgestaltige Iirscheinung mit Hilfe
mehrerer Masszahlen bewertet werden, so entsteht das Dilemma einer
sinnvollen Gewichtsverteilung auf die verschiedenen Kriterien. Diese
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Hinweise mégen andeuten, dass die Verwendung eines umfassenden
Kriteriums, das mehrere interessante Tatbestinde gleichzeitig cha-
rakterisieren soll, einer sorgtiltigen Abwigung in bezug auf seine Aus-
sagekraft bedarf.

1L,

Kriterien zur Beurteilung

einer Lebensversicherungsgesellschaft

Wenn eine Versicherungsgesellschaft win die Zulassung zum Ge-
schéftsbetrieb nachsucht, wird die Aufsichtsbehdrde geeignete Kriterien
suchen, die ihr erlauben, die Solvenz der Gesellschaft zu messen. Als
Beispiel sei die einen Sparvorgang einschliessende Liebensversicherung
betrachtet, weil die Beurteilung dieses Geschiftszweiges recht ver-
schiedenartige Gesichtspunkte zu beachten hat. Die Sicherheit wire
niamlich zu priifen in bezug auf die vier (Garantien, die in den Lebens-
versicherungsvertrigen eingeschlossen sind: die Deckung der Sterbe-
tille, der Schutz vor Kapitalverlusten, die Gewiihr eines Mindestertrages
der Anlagen und die Begrenzung der Unkosten. Fiir eine gesonderte
Beurteilung dieser Gesichtspunkte kénnte man etwa in folgender Weise
vorgehen.

a) Deckung der Sterbefille

Die kollektive Risikotheorie liefert — bei gegebener Risikoprimie
und bekannter Schadensummenverteilung — Anhaltspunkte fiir die
Festsetzung der Sicherheitsreserve, des Sicherheitszuschlages und des
Selbstbehaltes, die eine gewiinschte Stabilitit in der Schadenbelastung
gewihrleisten. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die zu gewirtigenden
Schwankungen im Schadenverlauf emne arbitrir gewihlte obere Grenze
iiberschreiten, vermag ein brauchbares Stabilitdtskriterium zu bieten,
das aber iiber die Solvenz der Einrichtung noch nichts aussagt.

Dagegen kann die Wahrscheinlichkeit, mit der zu erwarten ist, dass
withrend einer bestimmten Betriebsdauer die Verpflichtungen aus
Schadenfillen die verfiigbaren Mittel nicht iibersteigen, als Solvabili-
tits- Kriterium fiir einen Bestand von Risikoversicherungen aut Grund-
lage von Nettoprimien — also etwa fiir eine Sterbekasse — beniitzt
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werden. Diese Ruinwahrscheinlichkeit fiir eine unbeschrinkte Betriebs-
dauer kann dargestellt werden durch die Ungleichung

pu) = e (1)

Dabei bedeutet u die vorhandene Sicherheitsreserve, und R ist durch
die Integralbeziehung

oo
L+ (1+A) R = [P 5(a) du 2)
0
bestimmt, wo s(z) die Schadensummenverteilung, normiert auf die
mittlere Schadensumme als Einheit, darstellt und A2 den mit der Kinheit
der Risikoprimie erhobenen Sicherheitszuschlag bedeutet. Bei der
bekannten Betrachtungsweise [1;8]1) miisste die nicht verbrauchte
Risikopriamie samt Sicherheitszuschlag jeweilen der Sicherheitsreserve
zggefithrt werden. Der folgende Abschnitt b) sucht die Anwendung
dieses Kriteriums durch ein vereinfachtes und leicht auszuwertendes
Beispiel zu veranschaulichen.

Wenn eine Aufsichtsbehorde sich auf die Beurteilung der Risiko-
verhdltnisse einer Lebensversicherungsgesellschaft beschrinken wollte,
konnte ihr die Ruinwahrscheinlichkeit als Kriterium dienen. Sie kénnte
fiir die zu beurteilenden Gesellschaften jeweilen die Ruinwahrschein-
lichkeit bestimmen und zum Betrieb nur solche zulassen, deren Rech-
nungsergebnis eine festgelegte Grenze nicht iibertritft. Dabel wiire vor-
erst noch zu entscheiden, fiir welche Betriebsdauer die Ruinwahrschein-
lichkeit bestimmt werden soll [fiir das néchste Jahr, fiir eine lingere
Periode, oder sogar fiir eine unbegrenzte Zeit wie gemiss Iformel (1)
und (2) 1. Dariiber bestehen tibrigens noch Kontroversen. Der Grenzfall
der unendlich langen Dauer bietet allerdings Rechnungsvorteile und
liefert gute Anhaltspunkte, weil auch bei dieser Betrachtungsweise be-
sonders die niichstliegenden Betriebsjahre ins Gewicht fallen. Stets
wiirde allerdings ein Moment der Willkiir in der Abgrenzung des noch
Zuldssigen verbleiben. In jedem I'all miisste das nur formelmiissig fest-
stehende Kriterium ausgewertet werden auf Grund der Daten, die fiir
die betreffende Gesellschaft charakteristisch sind, sowie unter Beriick-
*sichtigung der dieser Gesellschaft eigenen Tarifkonstruktion und der
von ihr getroffenen Sicherheitsvorkehrungen.

1) Siehe Literaturverzeichnis.
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b) Demonstrationsbeispiel

Fiir die Darstellung des unter lit. ¢) erwihnten Kriteriums seien
einige vereinfachende Annahmen getroffen, die mit guter Anniherung
auf den Versicherungsbestand der Schweizerischen Liebensversicherungs-
und Rentenanstalt zugeschnitten sind. Die Schadensummenverteilung
sel durch folgende Funktion erfasst:

Otoc e—a:c ;L,owl
s(x) = —

I{«)

Dann ergibt sich fiir die Risikogleichung (2) der einfache Ausdruck

1+1+R = (1_3)—“

o

oder als Reihe entwickelt

R 1 °
1+(1+A)R=1+E+ 2~-(1 +a~-) +...
Wird beachtet, dags bei der I'-Verteilung
1 _ e
o

gleich der Varianz dieser Verteilung ist, so ergibt sich bei Abbruch der
Reihenentwicklung nach dem quadratischen Glied als Anniherung

24

R~ .
! 1+ o%

Setzt man fiir die Ruinwahrscheinlichkeit in (1)
plu) =™ =107, (3)
s0 ergibt sich bei Verwendung des Ndherungswertes fiir B durch Loga-

rithmierung r(l+08)  r(1+o?) "
24loge A

Damit ist eine einfache Niherungsbeziehung zwischen der Sicherheits-.

reserve %, dem laufenden Sicherheitszuschlag 4, der Varianz o2 der zur

Darstellung der Schadensummenverteilung beniitzten I'-Funktion und

der nach (3) transformierten Ruinwahrscheinlichkeit erreicht. Sie gilt

unter der Annahme fester Grrundwahrscheinlichkeiten.
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Da jedoch tiir die Todesfallversicherung in der Regel nicht feste,
sondern stochastisch schwankende Schadenwahrscheinlichkeiten auf-
treten, steht das erreichte Resultat (4) meistens nicht in geniigender
U bereinstimmung mit der Wirklichkeit. Die Anpassung wird verbessert
durch die Annahme, die Grundwahrscheinlichkeiten weisen Schwan-
kungen auf, deren Varianz ¢ v? betrage (also ein Vielfaches der Risiko-
pramie t fiir die mittlere Schadensumme). Wird im Sinne der von
Ammeter begriindeten Frweiterung der Theorie [2] die Ableitung mit
dieser Annahme wiederholt, so ergibt sich fiir die Sicherheitsreserve an
Stelle der Niherungsformel (4) die Beziechung

PR i Sl el (5)

wo ebenfalls die mittlere Schadensumme als Kinheit gilt. Bemerkens-
wert 1st, dass das Korrekturglied von der Hohe der erwarteten jahrlichen
Schadenzahlung abhiingig ist.

Bei der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
18t eine Schadensummenvarianz von annihernd doppeltem Betrag der
nmittleren Schadensumme beobachtet worden. Fiir eine Auswertung der
Resultate (4) und (5) darf also o® = 2 gesetst werden. Nehmen wir ferner
an, der Sicherheitszuschlag betrage 5%, der Risikoprimie, also 4 = 0,05.
Dann ist fiir die noch geduldete Ruinwahrscheinlichkeit arbitriir eine
Schranke zu setzen: beispielsweise 1%, — das heisst, es wiirde in Iauf
genommen, dass von 100 Gesellschaften, die das Kriterium gerade er-
tiillen, hichstens eine irgendwann insolvent wird. Nach dieser Annahme
18 in (8) fiir r = 2 zu setzen, so dass

p(u) = 107" = 0,01
wird. Die Auswertung von (4) filhrt dann zu

u = 120mal mittlere Schadensumme,

sofern mit festen Schadenwahrscheinlichkeiten gerechnet werden diirfte.
Im betrachteten Bestand betrug die mittlere Schadensumme rund
Hr. 7000. Somit miisste die Sicherheitsreserve fiir die Risikoschwankun-
gen bei den getroffenen Ansétzen etwa 0,8 Millionen Franken errewhen,
damit die Ruinwahrscheinlichkeit 19 nicht iibertrifft.
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Rechnet man jedoch mit Schwankungen der Grundwahrscheinlich-
keiten mit einer Strenung von 259, so ist Formel (5) zu beniitzen, wobel
fiir

zu setzen ist. Die oben angefiihrte Sicherheitsreserve von 0,8 Millionen
Franken wird dann erhéht um eine Korrektur, die von der erwarteten
jahrlichen Schadenzahlung abhingig 1st und bei den gewahlten An-
sitzen den 2,5fachen Betrag einer Jahreszahlung (oder — was gleich-
bedeutend ist — einer Bedarfs- Jahresprimie) ausmacht.

Unter der Annahme von 1000 Sterbefallen im Jahr, das heisst einer
Bedarfs-Risikoprimieneinnahme von 7 Millionen Franken, ergibt sich
eine Schwankungskorrektur von 17,5 Millionen Franken, was zusammen
mit dem absoluten Bestandteil eine Risikoreserve von 18,3 Millionen
Franken ausmacht. Bemerkenswert ist, dass die Beriicksichtigung der
Schwankungen in den Grundwahrscheinlichkeiten eine viel stirkere
Sicherheitsreserve verlangt als die normale Risikostreuung.

c) Kapitalverluste

Es wire auch denkbar, auf Grund risikotheoretischer Betrach-
tungen zu einem Sicherheitsmass fiir die irhaltung der Kapitalanlagen
zu gelangen. Als Illemente miissten die einzelnen Anlagen (Titelkate-
gorie, Hypothek, Darlehen usw.) betrachtet werden. Die im Betriebsjahr
auf den einzelnen Anlageelementen verzeichneten Verluste hitten als
Schiiden zu gelten. s(z) erhielte dann die Bedeutung der IFrequenz-
funktion dieser Schadensummen, wobel wieder der mittlere Verlust als
Einheit zu dienen hitte. Dabei miisste angenommen werden, dass ein
angemessener Teil der Kapitalertrige regelmissig abzufiihren wiire als
«Risikoprdmie» zur Deckung von Kapitalverlusten. So konnte die unter
lit. b) erreichte Niherungsformel (5) nach sinngemaiss verinderter Inter-
pretation zur Bestimmung der Sicherheitsreserve fiir die Deckung von
Kapitalverlusten beniitzt werden, wobei eine Anpassung der auftreten-
den Parameter zu versuchen wire. Dies diirfte allerdings heikler sein
als fiir die Schiden aus dem Sterblichkeitsverlauf, weil die auftretenden
Grundwahrscheinlichkeiten tiir Kapitalverluste im allgemeinen stéirker
schwanken als fiir Todesfille und nur sechwer von Trend-Finfliissen zu
befreien sein diirften.
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Die fiir eine Demonstration frei gewdhlten Annahmen — unter an-
derem iiber die Frequenzfunktion von Kapitalverlusten — fithrten zu
elner Sicherheitsreserve von

200 mittleren Kapitalverlusten, vermehrt um
1,259, der gesamten Anlagen.

Nimmt man an, der mittlere Verlust betrage im Finzelfall 50 000 Fran-
ken und das Vermogen erreiche 2 Milliarden Franken, so ergibt sich eine
Sicherheitsreserve gegen Kapitalverluste von rund 85 Millionen Franken.

d) Kombination der beiden Kriterien

Theoretisch konnte man die Betrachtungen fiir Risikoverluste und
fiir Kapitalverluste verbinden, indem von einer kombinierten Schaden-
summenverteilun ; i

¢ A 8(E) + it 5(2)

( ) rt+kt

ausgegangen wird, die beide Arten von Schiden umfasst. Dabei be-
deutet ¢t die Risikopriamie, und der Index » bezieht sich auf versicherte
Schadentille, k auf Kapitalverluste.

Eine dhnliche Ableitung wie unter lit. b) wiirde dann zu einer
(resamt-Sicherheitsreserve fiihren, die aus vier Bestandteilen zusammen-
zusetzen wire, wovon
der 1. ein Vielfaches der mittleren Schadensummen fiir den Kinzelfall,

» 2. » » der gesamten jihrlichen Risikoausgabe
» 3. » » des mittleren Kapitalverlustes fiir den Kinzelfall
» 4. » » des gesamten jihrlichen Kapitalverlustes

sein miisste. Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass kaum ein einwand-
freies Universal- Kriterium gefunden werden kann, das sich der Einfach-
heit halber nur auf eine einzige fiir den Versicherungsbestand charak-
teristische Grosse bezieht, etwa auf den Versicherungsbestand oder auf
die Gesamtprimie oder auf die technische Reserve.

Die angedeutete Kombination der beiden Kriterien fiihrt zu einer
gemeinsamen Sicherheitsreserve, die wegen des wechselseitigen Aus-
gleiches zwischen Kapital- und Risikoverlusten kleiner ausfiillt als die
Summe der beiden getrennt berechneten Reserven. Auf Grund der fiir
die Demonstrationsbeispiele unter lit. b) und ¢) gewithlten Annahmen
hitten die beiden unabhiingigen Sicherheitsreserven zusammen rund

12
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53 Millionen Franken betragen; tiir die kombinierte Sicherheitsreserve
ergibt sich aus den gleichen Annahimen der nicht einmal halb so grosse
Betrag von rund 23 Millionen Franken. Damit sei darauf hingewiesen,
dass eine getrennte Beurteilung der verschiedenen Gesichtspunkte kaum
ein brauchbares Kriterium zu liefern vermag.

Die unter lit. ¢) oder d) beniitzten Beziehungen tragen erst einem
Teil der fiir die Beurteilung der Kapitalanlagen massgebenden Gesichts-
punkte Rechnung. Fine Frfassung der Schwankungen des Zinsertrages
(nach Abzug der Risikoprimie fiir Kapitalverluste) mit Hilfe risiko-
theoretischer Modelle wiirde jedoch auf Schwierigkeiten grundsitzlicher
Art stossen, weil ihnen kaum stochastische Natur zugebilligt werden
kann oder zum mindesten stark dominierende Trend-Fntwicklungen
iiberlagert sind.

Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich fiir eine Beurteilung der
Sicherheit der mit den Primien erhobenen Unkostenzuschlige aller Art
oder eines allfilligen Organisationsfonds. Auf Grund risikotheoretischer
Modelle lisst sich fiir diese nicht nur stochastischen Verinderungen
unterworfenen Vorginge kaum ein einwandfreies Kriterium finden. Die
erforderliche Sicherheit muss hier eher durch ein ausreichendes Primien-
niveau angestrebt werden, dessen Festlegung eine eigene Problematik
begriindet.

I1I.
Plan Campagne

Das in Abschnitt [T gestreifte theoretische Problem hat in letzter
Zeit praktische Bedeutung erhalten. In den Beratungen von Versiche-
rungsausschiissen im Rahmen der OICE und der EW G wurde ndmlich
in den letzten Jahren auch-die Finfiihrung einer zwischenstaatlichen
Freiziigigkeit in der Staatsaufsicht iiber Versicherungsgesellschaften er-
ortert. Unter anderem wurde dabei der Gedanke einer zentralen Auf-
sichtsstelle untersucht. Ferner wurde die Moglichkeit erwogen, ob die
heimatliche Aufsichtsbehdrde der Gesellschaft ein nach einheitlichen
MaBstiben errechnetes Zeugnis ausstellen kénnte fiir die Zulassung in
den iibrigen Lindern. Dabei tauchte der Gedanke auf, die Fntscheidung
iiber die Zulassung einer (resellschaft zum Geschéftsbetrieb durch Kin-
fiithrung eines ganz einfachen internationalen Solvabilitits- Kritertums
zu erleichtern.
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Herr Prof. Campagne, der Vorsitzende der niederlindischen Ver-
zekeringskamer, hat schon vor Jahren [4]interessante Studien iiber die
risikotheoretisch begriindete Stabilitit und Solvabilitit verstfentlicht.
Auf Wunsch der Versicherungskommission in der OFCH verfasste er
einen Bericht: « Standard Minimum de solvabilité applicable aux entre-
prises d’assurance (Paris, 6 novembre 1957).»

Darin bentitzt er zwei risikotheoretische Modelle, die nicht von den
einzelnen Komponenten der Geschiftsergebnisse ausgehen, sondern
ganz kollektiv die Schlussergebnisse selbst als stochastische Vorginge
betrachten. Der Bericht zeigt, wie solche Modelle zur Herleitung von
Solvabilitats-Kriterien dienen koénnten, einerseits fiir die Sachversiche-
rung, anderseits fiir die Lebensversicherung. Weil der erwihnte Bericht
nicht allgemein verbreitet ist und der Losungsversuch zweifellos theo-
retisches Interesse bietet, seien die zum Kriterium fiir Lebensversiche-
rungsgesellschaften fiihrenden Erwéigungen in kurzen Ziigen wieder-
gegeben:

@) Den Ausgangspunkt bilden Krhebungen bei den 10 wichtigsten
Liebensversicherungsgesellschaften in den Niederlanden, je iiber die
20 Betriebsjahre 1926 bis 1945.

b) I, das Brutto-Ergebnis fiir das Betriebsjahr ¢, wird fiir jede be-
obachtete Gesellschaft bestimnmt, indem das ausgewiesene Netto-
Jahresergebnis jeweilen umallfillige Fntnahmen ausfreien Reserven
gekiirzt und um Zuweisungen zu solchen oder vorgenommene Ab-
schreibungen erhioht wird.

¢) V; bedeutet die mit 20%/,, gezillmerte technische Reserve in der
Mitte des Betriebsjahres ¢, wobei offenbar angenommen wird, dass
diese Reserven nach einheitlichen Rechnungsgrundlagen bestimmt
sind. Abgegebene Riickversicherungen sind durchwegs in Abzug
gebracht.

d) S; wird bestimmt als Gesamtbetrag der freien Reserven, die am Ende
des Betriebsjahres 1 als Sicherheitsreserve vorhanden sind. Als solche
gilt der Unterschied zwischen den vorhandenen Aktiven und V.

e) Aus den Beobachtungen werden die 200 Verhiltniszahlen 17, : ¥, ge-
bildet und in ganzen Prozentzahlen ausgedriickt. Nach diesen Merk-
malen werden die Beobachtungsergebnisse geordnet. Die Anzahl der
fiir jeden Prozentsatzaufgetretenen FErgebnisseliefert diein dernach-
folgenden Zeichnung als Linienzug dargestellte Frequenzfunktion.
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f) Der Verfasser hat den Verlauf der beobachteten Frequenzen durch
eine F'unktion von Pearson, Typus IV, mit guter Anndherung daz-
gestellt (siehe nebengtehende Zeichnung). Sie erreicht ein Maximum
nahe beim Gewinn von 19, der Reserve.

g) Die zur Pearson-Kurve gehorende Verteilungsfunktion — ihr Inte-
gral — charakterisiert den Verlauf der Wahrscheinlichkeit bestimm-
ter Betriebsgewinne oder -verluste. Zum Beispiel wird die Wahr-
scheinlichkeit, dass kein Verlust eintritt, durch die Flache bis zur
Abszisse 0 dargestellt und betrdgt rund 68 9,. Vortibergehende In-
solvenz wihrend einer Betriebsperiode bleibt nach der gewihlten
Ableitung der Frequenzfunktion unberiicksichtigt. In gleicher
Weise hat Herr Prof. Campagne aus dem Beobachtungsmaterial
auch die Verteilungsfunktionen fiir die Geschéiftsergebnisse aus 2-,
3-, 5- oder 10jihrigen Betriebsperioden abgeleitet. Ubrigens ist fest-
gestellt worden, dass die F'requenzfunktionen nach Beobachtungen
bei anderen Gruppen niederlindischer Liebensversicherungsgesell-
schaften mit den Erfahrungen bei den 10 grossen Gesellschaften
nahe iibereinstimmen.

h) Parallel zur Fragestellung des in der kollektiven Risikotheorie be-
handelten Ruinproblems (Abschnitt Ila) wird nun die Frage ge-
stellt: « Wie gross muss die Sicherheitsreserve S einer Lebensver-
sicherungsgesellschaft sein (ausgedriickt in Prozenten ihrer tech-
nischen Reserven V'), damit die Wahrscheinlichkeit, dags am Ende
der Betriebgperiode ein S tibersteigender Verlust auftritt, eine ver-
niinftig gewihlte Schranke W nicht tibertrifft ?»

Die nach lit. g) abgeleiteten Irequenzfunktionen fiihren zu
folgenden Krgebnissen:

Benditigte Sicherheitsreserve
Wahr- (in Prozent der technischen Reserve 1)
scheinlichkeits- bei Betriebsperioden von
schranke

W 1 Jahr |2 Jahren | 3 Jahren | 5 Jahren |10 Jahren
0,19 9 10 10 12 14
19 6 7 7.5 8 9
59, 3.5 4 4 4 3

109, 2,5 2,5 2.5 2 1
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Hiufigkeitsverteslung der Jahresergebnisse
von 10 niederlindischen Lebensversicherungsgesellschaften
wm den Jahren 1926-1945
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t) Wenn eine Gesellschaft in Kauf nimmt, dass der verhingnisvolle
Fall eines Betriebsverlustes, der die Sicherheitsreserve {ibertrifft,
hochstens mit der Wahrscheinlichkeit 0,05 auftritt, so muss sie
demnach dafiir sorgen, dass ithre Sicherheitsreserve mindestens etwa
497 der technischen Reserven erreicht.

k) Diese Feststellung fiihrt Herrn Prof. Campagne dazu, als Solva-
bilitats-Kriterium fiir eine l.ebensversicherungsgesellschaft vor-
zuschlagen, dass Sicherheitsreserven von mindestens 4 9%, der tech-
nischen Reserven vorhanden sind.

Der Gedanke, die Entscheidung iiber die Zulagsung einer Liebens-
versicherungsgesellschaft zum Geschéftsbetrieb in den OECE-Landern
(oder EW (G-Léndern) im Normalfall nach diesem universalen Solva-
bilitidts- Kriterium zu treffen, ist in der I'olge kurz als « Campagne-Plan»
bezeichnet worden.

Der Vollstandigkeit halber sei beigefiigt, dass dieser «Plan» als
Solvabilitidts- Kriterium fiir die Sach- oder Unfallversicherungsgesell-
schaften das Vorhandensein einer Sicherheitsreserve von mindestens
259, der Jahrespriimie (ermassigt um Riickversicherungspramien) plus
2,5%, der Jahresprimien fiir abgégebene Riickversicherungen vor-
schligt. Die theoretischen Frwigungen, die zu diesem Frgebnis fiihren,
gleichen den fiir die Lebensversicherung soeben dargestellten — mit dem
Unterschied, dass die Sicherheitsreserve im Gebiet der Sachversicherung
auf die Primieneinnahme bezogen wird. Die der Auswertung zugrunde
gelegten Beobachtungen sind den Erfahrungszahlen von 10 grdsseren
schweizerischen Gesellschaften in den Jahren 1945 bis 1954 entnommen.

IV.

Das umfassende Solvabilitits-Kriterium
fiir eine Lebensversicherungsgesellschaft ist noch nicht gefunden

Das Ziel eines sehr vereinfachten Kriteriums wére durch die in Ab-
schnitt [T wiedergegebenen interessanten Iirwigungen wohl erreicht.
Dochwie verhiilt es sich mit der Aussagekraft dieser Universal-Masszahl ?

Prof. Campagne ist sich selbstverstindlich der Schwichen des er-
reichten Kriteriums wohl bewusst ; er hat denn auch im zitierten Bericht
an die OECE an manchen Stellen diesbeziigliche Hinweise und Vor-
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behalte deutlich angebracht. In der Tat ist die Anwendbarkeit des Kri-
teriums mit verschiedenartigen theoretischenund praktischen Einschréin-
kungen behaftet:

@)

b)

Es liegt in der angewandten risikotheoretischen Betrachtungsweise
begriindet, dass nur Betriebsverluste stochastischer Natur erfasst
sein kénnen. Uber Finflisse wesentlicher Abweichungen von den
Rechnungsgrundlagen vermag das Kriterium nichts auszusagen;
ebensowenig iiber die Auswirkungen grundlegender Verdnderungen
am Kapitalmarkt, inflatorischer Tendenzen oder anderer ausser-
halb des konstruierten Modells liegender Vorgiinge auf die Betriebs-
ergebnisse, die unter Umstinden von viel grosserer Tragweite sind
als die erfassten Zutalls-Schwankungen.

Die Anwendung des Kriteriums auf eine bestimmte l.ebensver-
sicherungsgesellschaft setzt oftenbar voraus, dass deren technische
Reserven nach einheitlicher Norm — némlich nach den fiir die Her-
leitung des Kriteriums gewédhlten Rechnungsgrundlagen — be-
messen werden. Andernfalls ergibe sich die groteske Iorderung,
dass die Sicherheitsreserven einer mit sehr vorsichtig berechneten
technischen Reserven ausgestatteten Gesellschaft unter sonst genau
gleichen Verhiltnissen stirker sein miissten als fiir eine Giesellschaft
mit schwachen Reserven.

Auch diein Rechnung zu stellende Sicherheitsreserve miisste durch-
wegs nach gleichen Grundséiitzen bestimmt sein. Das wiirde nicht
nur einheitlich berechnete Pramienreserven, sondern auch eine ein-
heitliche Bewertung der Aktiven voraussetzen (zum Beispiel nach
einer Renditenmethode zum technischen Zinstuss). Ferner miisste
allfilligen Unterschieden im Primienniveau — von dem die Sicher-
heit ganz wesentlich bestimmt wird —gebiihrend Rechnung getragen
werden. In dhnlicher Weise miisste auch beachtet werden, dass ein
iiber die Norm hinausgehender Zinsertrag der Anlagen die Sicher-
heit verbessert — und umgekehrt. Auch die Kostenverhéltnisse
niissten durch besondere Korrekturen beriicksichtigt werden.

Das Kriterium trigt dem Umfang und der Zusammensetzung des
Versicherungsstandes gar nicht Rechnung, wihrend diese Unter-
schiede mindestens fiir die Risikokomponente — wohl auch fiir die
Unkostenkomponente —einen wichtigen Einfluss ausiiben. Es leuch-
tet daher nicht ein, dass eine (Gesellschaft vom m-fachen Bestand
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auch die m-fache Sicherheitsreserve bendtigen soll; oder dass die
Sicherheitsreserve fiir eine Gesellschaft mit altem Bestand und
grossen technischen Reserven grosser sein soll als fiir eine junge mit
erst kleinen Reserven; fiir einen Bestand mit einjihrigen Risiko-
versicherungen wire nach dem Kriterium iiberhaupt keine Sicher-
heitsreserve notig.

In praktischer Hinsicht wiirde die Anwendung des Kriteriums
kaum wesentliche Vereinfachungen bringen, weder fiir die Aufsicht
noch fiir die beaufsichtigten Gresellschaften, es wire denn, in bezug
auf Rechnungsgrundlagen, Tarife, Anlagen und ihre Bewertung
wiirden einheitliche und zwingende Vorschriften aufgestellt. An-
dernfalls wiirde eine sorgfiltige Bestimmung der in Rechnung zu
stellenden Sicherheitsreserve dhnliche Nachweise und Auskiinfte
iiber die Geschéftsfiihrung verlangen, wie sie bisher iiblich waren;
unter Umsténden miissten noch besondere Untersuchungen durch-
gefiihrt werden, um die Unterschiede gegeniiber der fiir die Ablei-
tung des Kriteriums gewéhlten Norm abzuschitzen.

Diese Schwiichen des Universal-Kriteriums fiir die praktische An-
wendung liegen in gewissen Entscheidungen begriindet, die bei
seiner Herleitung arbitrar getroffen worden sind. Beispielsweise ist
das vorgeschlagene Kriterium abhéingig von der Auswahl der Ge-
sellschaften, die zur Aufstellung der Verteilungsfunktion heran-
gezogen worden sind. Das Kriterium darf deshalb wohl nicht auf
eine Gesellschaft angewandt werden, fiir die ganz andere Verhilt-
nisse massgebend sind. Auch in der Wahl der den Beobachtungen
angepassten Verteilungsfunktion liegt eine bedeutungsvolle Will-
kiir. Ferner ist es ginzlich arbitrir, ob vereinbart werden soll, dass
gerade eine Ruinwahrscheinlichkeit von 59, noch geduldet wird,
oder ob die (Girenze weiter oben oder weiter unten zu ziehen ist.

Von grosser Bedeutung ist schliesslich die Frage, ob es iiberhaupt
sinnvoll ist, fiir die Gewinnung des Kriteriums die Sicherheits-
reserve auf die technische Reserve zu beziehen. Fine Reihe der
oben angedeuteten Unzulinglichkeiten ist auf diese willkiirliche
Entscheidung zuriickzufiihren. In bezug auf die Schadendeckung
entspricht sie dem Sachverhalt sicher nicht ; dagegen ist die Bezug-
nahme auf die technische Reserve fiir die aus den Kapitalanlagen
herrithrenden Verluste besser am Platze, wihrend fiir den Sektor
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der Unkosten wiederum eine andere Bezugsgrosse geeigneter wiire.
Wie die Uberlegungen in Abschnitt I1d) andeuten, kime das Kri-
terium den massgebenden Verhiltnissen niher, wenn die Sicher-
heitsreserve in Bestandteile zerlegt wiirde, die sich auf verschiedene
(Grossen beziehen.

h) Die Einwinde wiirden sich noch verstirken, wenn man das vor-
geschlagene Kriterium einheitlich fiir alle Lebensversicherungs-
gesellschaften verschiedener Linder anwenden wollte. Die heute
noch bedeutenden Unterschiede hinsichtlich Sterblichkeit, Kapital-
anlagen, Zinsertrag und Unkostenfaktor miissten erst zum Ver-
schwinden gebracht werden, bevor an die Anwendung eines inter-
nationalen Einheits-Kriteriums gedacht werden diirfte.

Diese Hinweise mdgen den vorldufigen Schluss begriinden, dass ein
universales Kriterium fiir die Beurteilung der Solvabilitit einer Lebens-
versicherungsgesellschaft noch nicht gefunden ist. Solange dies nicht
der Tall ist, lisst sich der Gedanke einer einfachen, alles umfassenden
Magszahl zur Entscheidung iiber Zulassung oder Nichtzulagsung einer
Lebensversicherungsgesellschaft zum Geschiftsbetrieb, wie er in den
Fachkommissionen der OECE und der EW G erdrtert wird, kaum ver-
wirklichen.

Wenn eine Aufsichtsbehorde die Solvabilitit priifen will, wird sie
nicht darum herum kommen, jede einzelne Gesellschaft anhand ihrer
charakteristischen Daten und Verhiltnisse zu untersuchen. Anch dazu
werden allerdings geeignete Methoden und Malistibe benédtigt. Deren
Anwendung wird nicht ohne arbitrire Festlegung einiger Grundsiitze
im Sinne von Minimalforderungen méglich sein. Solche MaBstibe zu
entwickeln und Einigungen auf weiter Eibene {iber sinnvolle Abgren-
zungen herbeizufiihren, bleibt nach wie vor eine Aufgabe der Versiche-
rungsmathematiker und ein offener Wunsch sowohl fiir die Aufsichts-
stellen wie fiir die Gesellschaften selbst.
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Résumé

Exemple simplifié relatif & Papplication de la probabilité de ruine comme
critére partiel de solvabilité d’une société d’assurances sur la vie. Description de
I'essai du Prof. Campagne pour justifier 'application d’un tel critére universel et
réserves & formuler quant au résultat.

Riassunto

[isempio semplificato relativo all’applicazione della probabilitd di rovina come
criterio parziale della solvabilita di una societd di assicurazioni sulla vita. Deseri-
zione della prova del Prof. Campagne per giustificare I'applicazione di un tale
criterio universale e riserve da formulare riguardo al risultato.

Summary

Starting from a simplified case the probability of ruin is applied as partial
criterion for testing the solvability of life insurance companies; Prof. Campagne’s
attempt for an allround criterion of this kind is outlined and discussed.



	Kriterien für die Solvabilität einer Lebensversicherungsgesellschaft?

